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7) Integration wird als ein dauerhafter, beidseitiger Prozess verstanden. Integration in Oberösterreich ist keine 
 einseitige Angelegenheit, sondern ein beidseitiger, gesellschaftlicher Prozess über längere Sicht, der alle 
 Menschen inkludiert.

8) Integration wird als Querschnittsmaterie verstanden, die alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft und bedarf 
somit Kooperation, Vernetzung und Austausch vor allem in den Bereichen Bildung und Ausbildung, Wirtschaft, 
Arbeitsmarkt, Gesundheit, Soziales, Wohnen, Sicherheit und Kultur. Hierbei kommt auch nichtstaatlichen 

 AkteurInnen, Vereinen und Ehrenamtlichen eine besondere Bedeutung zu, die in der Integrationsarbeit 
 wichtige PartnerInnen sind.

9) Sprache und Ausbildung bzw. die Anerkennung jener sind eine wesentliche Grundlage zur gesellschaftlichen 
Teilhabe, Chancengleichheit und der Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens. Neben dem Angebot von 
Sprachkursen sowie fachsprachenbezogenen Deutschkursen für MigrantInnen sind vorhandene Qualifikationen 
am Arbeitsmarkt entsprechend zu berücksichtigen.

10) Arbeit mit und für Frauen und besonders vulnerable Personen: Im Bereich der Grundversorgung sowie darüber 
hinaus haben der Schutz vor (geschlechterspezifischer) Gewalt, Gleichstellung in der Gesellschaft sowie der 
Grundsatz der Einbindung in die Regelsysteme eine besondere Stellung in der Integrationsarbeit. U. a. wird 
Teilnahme auf gesellschaftlicher sowie struktureller Ebene für Migrantinnen durch die Schwerpunktsetzung 
bei der Förderung von Frauen in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen, bspw. im Zuge von Deutschkursen 
und weiteren bedarfsorientierten Angeboten im Bereich (Aus-)Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnen, etc. ermöglicht. 
Zielgruppen sind Kinder, Personen mit Beeinträchtigungen, LGBTQI

Ankunft in der Grundversorgung

Im Regelfall erfolgt nach Asylantragstellung eine erste Prognoseentscheidung, ob eine Zulassung zum Asylverfahren 
zu erwarten ist. Je nach Ausgang wird die Aufnahme in ein Bundesverteilungszentrum oder eine Bundesbetreuungs-
stelle veranlasst. Bei positiver Prognose wird nach Ersterhebung der Fluchtdaten und einer medizinischen Unter-
suchung eine Zulassung zum Asylverfahren ausgesprochen. In der Folge entsteht – bei Vorliegen von Hilfsbedürf-
tigkeit – durch die Zuweisung in die Landesgrundversorgung eine konkrete Zuständigkeit eines Bundeslandes. 
In Rücksprache mit der jeweiligen Grundversorgungsstelle und unter Berücksichtigung eventueller besonderer 
Erfordernisse (UMF, Behinderung, Familienzusammenführung, etc.) wird der bzw. die AsylwerberIn einem Grund- 
ver sorgungsquartier zugewiesen.

Sowohl Bund als auch alle neun Bundesländer haben sich zur Umsetzung sogenannter Mindeststandards in den 
Quartieren verpflichtet. Dies auch unter dem Aspekt, dass der Großteil der AsylwerberInnen in den meisten Fällen 
für die gesamte Dauer des Asylverfahrens (teilweise also einige Jahre) unter relativ beengten Umständen in der 
zugewiesenen Unterkunft wohnhaft ist. QuartiergeberInnen haben daher auch den Auftrag, ihre BewohnerInnen 
entsprechend anzuleiten, um so eine schnellstmögliche Heranführung an die neuen (Gesellschafts-)Strukturen in 
den verschiedenen Lebensbereichen zu unterstützen.

In der Grundversorgung versucht das Land Oberösterreich die Qualitätsstandards weiter zu entwickeln. 
Unter anderem durch besondere Maßnahmen zur Vermeidung von Gewalt, geschlechterspezifischer Gewalt 
und zur Einhaltung der Kinderrechte.
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II.
Die Kernbereiche – 
sechs Säulen der Integration

1. Zusammenleben & Orientierung

Für jeden Menschen bedeutet das Ankommen und sich Zurechtfinden in einem neuen Umfeld und einem neuen 
Land eine Herausforderung- v.a. wenn man aus seiner Heimat fliehen musste und Schutz in einem anderen Land 
sucht. Gerade in der ersten Phase ist es wichtig Orientierung zu bekommen, wie das Leben in einem neuen Umfeld 
funktioniert. Das Verstehen, wie Zusammenleben vor Ort funktioniert, das Rollenverständnis von Mann und Frau, die 
Funktionsweisen der Gesetze und das Vorgehen des Staates sind ebenso wichtig, wie das Verstehen auf sprachlicher 
Ebene, um gut miteinander leben zu können. Dieses Miteinander bedingt ein aufeinander zugehen von „alten“ 
und „neuen“ EinwohnerInnen. Dies wollen wir bestmöglich fördern, denn das ist unser Anspruch an Integration. 
Integration ist das, was wir daraus machen. Gesamtgesellschaftlich betrachtet bedeutet dies konkret eine Anerken-
nung und Förderung von respektvollem Umgang im Miteinander, Gewaltfreiheit, Solidarität und Menschenwürde.

Ziel 1:
Rasche Information über die Grundregeln des Zusammenlebens in unserer 
Gesellschaft, wie auch Rechtsfolgen und drohende Sanktionen bei Verstößen

Maßnahmen:

a) Infoleitlinie in Form einer mehrsprachigen Broschüre bei Einzug in die Grundversorgung
b) Information und Transparenz für geflohene Menschen über das Asylverfahren (Ablauf des Asylverfahrens 
 sowie der Bedeutung zu den einzelnen Verfahrensschritten)
c) Information und begleitende Maßnahmen durch hauptberufliches Betreuungspersonal, sowie 
 durch private HelferInnen auf Basis der Webseite zum Thema „Orientierung in Oberösterreich“
 https://www.integrationsstelle-ooe.at/6626_DEU_HTML.htm
d) Orientierung und Spracherwerb: Durch die möglichst breite Einbettung der Inhalte in Deutschkurse sowie durch 

einen diesbezüglichen Austausch auch mit dem ÖIF wird eine bestmögliche und nachhaltige Vermittlung der 
Grundzüge und Regeln des Zusammenlebens in Oberösterreich gewährleistet. Deutschkurse werden neben dem 
Erwerb sprachlicher Kompetenzen auch zur Orientierungs- und Wertevermittlung genutzt.

e) Informationen über Möglichkeiten und über weiterführende Kontakte sowie Hilfestellungen ab dem Tag 
 des Asylbescheides und bereits Vorab-Informationen in der Grundversorgung (GVS) zur Wohnungssuche, 
 Arbeitsplatzsuche uam, bzw. Informationen und Betreuung nach dem rechtskräftig negativen Asylbescheid 
 (z. B. Starthilfeprojekte)
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f) Information zu den unterschiedlichen Kursangeboten des ÖIF im Sprach- und Bildungsbereich sowie 
 Beratungen im Integrationszentrum (u.a. Erstinformation für Asylberechtigte und subs. Schutzberechtigte 
 zum Integrationsgesetz und den draus resultierenden Maßnahmen bzw. mögl. Sanktionen bei Verstößen; 
 Integrationserklärung des ÖIF und Orientierungsberatung)

Ziel 2: 
Schutz von besonders schutzbedürftigen Personen, insbesondere von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen und Frauen sowohl auf der Flucht und in der Grund-
versorgung als auch im Zusammenleben

Maßnahmen:

a) Bedarfsweise bundesländerübergreifende Kooperation bei Quartieren mit Zusatzbetreuung für allein reisende 
Frauen

b) In Abstimmung mit dem Innenministerium (BMI) bundesweite Schutzstandards in den Quartieren – über die 
allgemein gültigen GVS-Standards hinausgehend. (Bauliche Maßnahmen bei Überprüfung/Neueröffnung wie 
verschließbare Zimmer, getrennte Schlafräume, verschließbare Dusch- und Toilettenanlagen, räumliche Trennung 
von Dusch- und Toilettenanlagen für Männer und Frauen, verbindliche Mindeststandards für die Unterbringung; 
bei baulichen Gegebenheiten Trennung von Ebenen zwischen allein reisenden Männern und Frauen/Familien 
(letztere bekommen, wenn möglich die oberen Stockwerke); stockwerksmäßige Trennung von Dusch- und 
Toilettenanlagen; Einrichtung von Rückzugsorten für Frauen innerhalb von Unterkünften – innerhalb von bereits 
existierenden Unterkünften sind die räumlichen Gegebenheiten dazu Voraussetzung; Nasszellen in den 

 Räumlichkeiten für Frauen, bei Belegung im gleichen Stockwerk – räumliche Trennung durch abtrennbare Türen
c) Nahebringen des Angebotes von Frauenberatungsstellen an AsylwerberInnen, bspw.:
 • Das Frauenzentrum Olympe bietet Beratung, Betreuung und Informationen zu den Themen Gesundheit, 

Bildung, Familie und Arbeit für AsylwerberInnen, Frauen mit Migrationshintergrund sowie für Frauen mit 
und ohne österreichische Staatsbürgerschaft

 • Therapiezentrum OASIS
 • Frauenhelpline als telefonische Beratungseinrichtung für alle Opfer von familiärer Gewalt, bzw. von Gewalt 

in Beziehungen (0800 222 555, www.frauenhelpline.at). Bereitstellung eines Nottelefons in den Quartieren 
für diese Anrufe

 • LEFÖ IBF Interventionsstelle für Betroffene von Frauenhandel bietet Angebote speziell für weibliche Opfer 
von Menschenhandel

 • Gewaltschutzzentrum OÖ – Beratung bei Gewalt in der Familie bzw. in Beziehungen und im sozialen 
Nahraum sowie bei Stalking, bei Bedarf mit DolmetscherInnen, dezentrale Beratungsangebote flächen-
deckend in OÖ (Freistadt, Rohrbach, Perg, Steyr, Krichdorf, Ried i.I, Gmunden, Bad Ischl), Tel.: 0732/607760, 
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe

 • MAIZ/Autonomes Zentrum für MigrantInnen
 • AFZ: Das Autonome Frauenzentrum bietet Beratung zu familienrechtlichen Themen wie Trennung, 
  Scheidung, Obsorge, Kindes-, oder Ehegattenunterhalt, sowie Beratung und Prozessbegleitung für von 

sexueller Gewalt betroffenen Frauen und Mädchen an
d) Ausbau eigener Quartiere für Frauen
e) Informationen/Sensibilisierung über Geschlechterrollen und Sexualität (bspw. Baderegeln, Homosexualität, 

cultural awareness etc.)
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f) Schaffung von Peer-Projekten, bei denen männliche Asylwerber als Botschafter in ihrer Community eingesetzt 
werden, um die Geschlechterrollen und andere Inhalte in Österreich zu erläutern

g) Transport der Grundregeln des Zusammenlebens auch über Patenprojekte, wie etwa dUNDu, AMIGO, MaMMut
h) Prävention und Schutz vor häuslicher Gewalt, sexuellen Übergriffen und geschlechtsspezifischer Gewalt – 

Erkennen und Abhilfe schaffen (quartierinterne, quartierexterne Qualitätssicherung, geschlechtsspezifische 
Seminare; Infoarbeit in den Quartieren, Hausordnung, Hausversammlungen, Quartierkontrollen durch GVS, 
Rufseminare, Schulungen des hauptamtlichen Personals, bedarfsweise häufigere und intensivere Kontaktauf-
nahmen durch Betreuungspersonal etc.

i) Angebote von Männerberatungsstellen aufzeigen, um den Umgang mit Gewalt zu thematisieren
j) Wie gut Primärprävention und der Umgang mit bereits straffällig gewordenen AsylwerbernInnen gelingt, 
 hat einen maßgeblichen Einfluss auf das Gelingen jeglicher Integrationsbemühungen sowohl auf Ebene 
 des bzw. der individuell betroffenen AsylwerberIn als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Eine enge 

Kooperation der Quartiere/Betreuungspersonen mit den Kinderschutzzentren, um die Unterstützung 
gewaltbetroffener Minderjähriger sicherzustellen. Bei häuslicher Gewalt gegen Frauen ist parallel zur 

 Unter stützung der gewaltbetroffenen Frauen auch Täterarbeit ein notwendiger Beitrag zum Opferschutz. 
Beginnend bei Normverdeutlichungsgesprächen durch die Exekutive (allenfalls mit Dolmetsch) sind auch 
sozialarbeiterische Interventionen durch Männerberatungsstellen oder NEUSTART (z. B. im Falle einer 
Strafanzeige mittels durch das Gewaltschutzzentrum angeregter vorläufiger Bewährungshilfe nach § 179 StPO) 
wichtige Maßnahmen sowie die Kooperation mit der JA/LG Linz

k) Bei Bedarf Vernetzungstreffen (über ReKIs) zwischen QuartierbetreiberInnen und den wichtigsten AkteurInnen 
in der jeweiligen Gemeinde (zum laufenden Austausch, Sensibilisierung, etc.) im Rahmen von Gemeinde-
steuerungsgruppen

l) Unterstützungsmaßnahmen für besonders schutzbedürftige Personen und Familien, die über das humanitäre 
Resettlement-Programm des Bundes in OÖ aufgenommen werden

m) Berücksichtigung der sensiblen Situation von Frauen mit Kindern während der Einvernahme seitens des BFA/
BVWG (z. B. gleichgeschlechtliche Dolmetscherin, Kinderbetreuungsmöglichkeit während der Einvernahme, 
sodass sich die Frau nicht aufgrund der Anwesenheit des Kindes in ihren Aussagen zurückhalten (muss) –

 Vorbereitung durch Q.betreiber/Rechtsberatung im Vorfeld
n) Möglichkeiten des interreligiösen Dialogs speziell für Frauen – vor allem Dialog Islam und Christentum – 
 ermöglicht durch die Angebote der Christlichen Kirchen gemeinsam mit der islamischen Glaubensgemeinschaft 

in OÖ
o) UMF (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

• Erhöhung bzw. Gleichstellung des Betreuungsschlüssels und Standards mit österreichischen Kinder- und 
 Jugendhilfeeinrichtungen 
• Ermöglichung einer Nachbetreuung mit Erreichen der Volljährigkeit, wie dies auch bei österreichischen 
 Jugendlichen in KJH-Einrichtungen möglich ist 
• Zugang zu Produktionsschulen – wie auch für österreichische Jugendliche – zur Arbeitsmarktqualifikation 
 ermöglichen 
• Ausweitung der Möglichkeiten zur Unterbringung in Pflegefamilien
• bedarfsorientierte und ausreichend Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die die individuellen Fähigkeiten 

der Jugendlichen fördern (Basisbildung, Deutschkursangebote, Pflichtschulabschlusskurse am 2. Bildungs-
weg; Möglichkeiten des Schulbesuchs nach dem Pflichtschulalter)

• Lernbegleitung für Jugendliche im Pflichtschulalter nach der Schule/Unterstützung bei Hausaufgaben 
• Ausweitung der bereits bestehenden PatInnenprojekte auch außerhalb von Linz
• Quartier für jugendliche AsylwerberInnen schaffen, die intensive Betreuung nach dem CHG benötigen
• Vorübergehende Krisenbetreuungsplätze für UMF schaffen bzw. durch die KJH für UMFs zugänglich machen, 
 für UMFs, die von einer Wegweisung betroffen sind
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p) Erarbeitung und Etablierung eines Gewaltschutzkonzeptes in den oö Grundversorgungsquartieren – 
 Leitfaden für Quartiere und Bündelung von Maßnahmen (von der Prävention bis zum Schutz vor Gewalt 
 und Gefährdungssituationen)
q) ÖIF-Workshops für Frauen (im Zuge der Schwerpunktberatungen für Frauen des ÖIF) oder UMF mit 
 ExpertInnen/KooperationspartnerInnen zu speziellen Themengebieten nach Bedarf für die Zielgruppen

Ziel 3:
Kinderrechte als Grundprinzip des Zusammenlebens vermitteln 

Maßnahmen:

a) geeignete Konzepte in Quartieren
b) Zusammenarbeit mit MSOs (MigrantInnenselbst-Organisationen) sowie Umsetzung des bereits gestarteten 

Förderschwerpunkts „Kinderrechte“ für Projekte
c) enge Kooperation mit internationalen Organisationen wie UNHCR, UNICEF, IOM, Ecpat
d) bundesländerbezogene Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung in Zusammenarbeit mit der Kinder- und 
 Jugendanwaltschaft
e) Inhalt in Deutschkursen für AsylwerberInnen bzw. Asylberechtigte
f) gezielte Arbeit mit Flüchtlingsfamilien (bspw. Kinderrechte-Theater)
g) Schaffung von MultiplikatorInnen zum Thema mit Workshops (bspw. IOM-Workshop) zur flächendeckenden 

Verbreitung von Schulungsformaten

Ziel 4:
Gewalt in Quartieren vermeiden 

Maßnahmen:

a) Erarbeitung eines Gewaltschutzkonzepts mit vulnerablen Gruppen abgestellt auf vorherrschende Quartiers-
strukturen (siehe Ziel 2q)

b) Schulung des Betreuungspersonals zum Umgang mit Gewalt
c) aktiver Austausch zwischen der GVS und Betreuungsorganisationen durch Einmeldungen (wie bspw. auch über 

den Gewaltschutzbogen) zur konkreten Handlungsableitung und Beschwerdemanagementsystems

Ziel 5: 
Alltagsthemen in unserer Gesellschaft kennenlernen: von der Abfalltrennung bis 
zur Straßenverkehrsordnung

Maßnahmen:

a) Workshops von Landesabfallverband und Bezirksabfallverbänden über richtige Abfalltrennung in den Grund-
versorgungsquartieren
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b) Projekte zur Konfliktprävention in Wohnsiedlungen bspw. begleitende Maßnahmen vom Thema Mülltrennen
 bis zum Ausbau bestehender Projekte wie bspw. Wohnen im Dialog bzw. Projekte der Wohnplattform
c) Einzugsbegleitungen ausbauen
d) StVO-Schulungen durch Exekutive
e) Radfahrprojekte; Bewerbung v. Fahrrad-best-practice Beispielen
f) Ausweitung von Schülerlotsenprojekte/SchulwegspolizistInnen, bei denen AsylwerberInnen die StVO näher 
 gebracht wird und diese dann auch sichtbar und aktiv im Sinne der StVO mitwirken können
g) Rufseminare zu aktuellen Themen für die Zielgruppe der AsylwerberInnen sowie für Personen, die Unter-

stützung in der Arbeit mit AsylwerberInnen benötigen
h) Broschüre „Zusammenleben in OÖ“, https://www.integrationsstelle-ooe.at/6738_DEU_HTML.htm

Ziel 6:
Kennenlernen und Respekt voreinander – Voraussetzungen für ein gutes Miteinander

Maßnahmen:

a) Begegnungen ermöglichen und fördern durch verschiedene Formate wie z. B. Begegnungsfeste, gemeinsam 
Kochen und interkulturelle Gärten, gemeinsam im Sport, Tage der offenen Tür in Quartieren

b) Workshops in Schulen und Jugendzentren zu Themen der Gleichberechtigung, Menschenrechte, etc. als 
 Prävention gegen Alltagsrassismus und Fremdenfeindlichkeit (Stand Up!, Jugend im Dialog, Extremismus-

prävention)
c) Rufseminare zu diversen Themen (auch als Wissensvermittlung an die QuartierbetreiberInnen zur 
 Sensibilisierung auf die jeweiligen Themenfelder)
d) Ausweitung der Projekte von PatInnen, die als OrientierungslotsInnen fungieren, für AsylwerberInnen ab 18 

sowie für Asylberechtigte
e) muttersprachliche StreetworkerInnen installieren
f) MigrantInnen und Menschen mit Fluchthintergrund als OrientierungslotsInnen (Vorbildwirkung)
g) Zugang zu Vereinen für neue MitbewohnerInnen erleichtern (Unterstützung der Vereine durch Leitfäden), 
 wie z. B. in Feuerwehr- und Sportvereinen sowie bestehenden Vereinen in Gemeinden (Pfadfinder, Goldhauben-

gruppe, Katholische Frauen- und Männerbewegung, Musikvereine, Pfarren RK, etc.)
h) Kultur erfahrbar machen wie beispielsweise das Projekt „Move on“ der Bruckneruniversität und das Kinder-

rechtemusical in Kooperation mit der KiJA
i) Begleitung der Projektentwicklungen und Beratung durch die ReKIs
j) Regelmäßige Berichterstattung über positive Beispiele des Zusammenlebens, die quantitative überwiegen, 
 aber aufgrund der überwiegenden Darstellung von negativen Beispielen in den Medien von der Mehrheit der 

Bevölkerung in Oberösterreich nicht erfasst werden
k) Information und Sensibilisierung von Behörden in Bezug auf Integration und Vielfalt (Vielfalt in der Verwaltung)
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Ziel 7:
Schutz und Sicherheit

Maßnahmen:

a) Umsetzung des Projektes „Kompetenz- und Lagezentrum Migration – KLM“ der Oö. Exekutive KFD als 
 Vernetzung vor Ort zwischen Polizei und UnterkunftsbetreiberInnen
b) Angebote der Sozialarbeit im Bereich der Flüchtlingshilfe nutzbar machen (z. B. mobile Teams von 
 MediatorInnen im Konfliktfall zur Gewaltprävention)
c) Ausweitung der Projekte wie „Justiz stellt sich vor“ und „Recht verständlich – Recht Verstehen“ zur Präventions-

arbeit in Schulen und das Peers-Projekt Suchtprävention
d) Vermehrt bei strafrechtlichen Sanktionen für AsylwerberInnen auf gemeinnützige Leistungen nach § 201 StPO 

setzen, sodass gleichzeitig tagesstrukturierende Maßnahmen geschaffen werden
e) Netzwerk für Deradikalisierung und Prävention (siehe Punkt g)
f) Präventions- und Aufklärungsarbeit in Jugendzentren, wo sich vermehrt Jugendliche mit Migrationshintergrund 

aufhalten zur Extremismusprävention mittels des Workshops/Peers-Projektes
g) Deradikalisierungsarbeit:
 • Deradikalisierungsarbeit (siehe Punkt a)
 • Deradikalisierungsmaßnahmen durch ständige Aufmerksamkeit und durch die 1/4 jährliche Deradikali-

sierungs-Arbeitsrunde, in der etwa SozialarbeiterInnen, Schulbehörden, ExtremismusexpertInnen und die 
Exekutive ständig mit dem Integrationsressort zusammenarbeiten sowie externe ReferentInnen geladen 
werden

 • gute Ausbildung und kontinuierliche Schulungen von QuartierbetreuerInnen und Zivilgesellschaft
 • Kooperation mit dem bundesweiten Netzwerk Deradikalisierung
h) gezielte Projekte für in der Kriminalitätsstatistik auffällige Personengruppen (bspw. AfghanInnen) – Netzwerk
 und Schaffung von Gegenmaßnahmen

Ziel 8:
Gesundheit

Maßnahmen:

a) Themenschwerpunkte in Schulen und AsylwerberInnenunterkünften zum Thema Sexualität – Aufklärung für 
Jugendliche, Betreuungs- und Lehrpersonal (bspw. Zusammenhang von Trauma und Sexualität von Sexual-
pädagogen, Thema Burkini, etc.)

b) Gesundheitsberatung (auch mehrsprachig), neben vorhandenem mehrsprachigen Infomaterial zum 
 Gesundheitssystem (Aufklärungsoffensive Verhalten in der Arztpraxis, Hausarzt statt Ambulanz, Versicherungs-

leistungen/-arten, etc.)
c) Mehrsprachiges Infomaterial für Frauengesundheit (gynäkologische Fachärztinnen, Notfallverhütung, 
 die Möglichkeit der Fristlösung, etc.)
d) Ausbau von Projekten, die Menschen mit Migrationserfahrungen als GesundheitslotsInnen ausbilden 
 (z. B.: Projekt Mimi der Volkshilfe, Projekt Ruhsal Saglik von pro mente, etc.), begleitende und aufsuchende 

Tätigkeit mit Frauen und Familien (bspw. auch durch das Projekt Nachbarinnen)
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e) Maßnahmen zur Vielfalt in Krankenhäusern (Videodolmetschmöglichkeiten, DolmetscherInnenpool, Schulungs-
möglichkeiten für multilinguale MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen, Erweiterung und Standardisierung von 
multilingualen Unterstützungmaterialien wie bspw. Piktogramm-Karten zur Diagnosemöglichkeit), Aufklärungs-
offensive zum Thema impfen in AsylwerberInnenunterkünften für AsylwerberInnen und das Betreuungspersonal

f) Schaffung und Ausweitung von bedarfsorientierten Therapieangeboten zur Behandlung von Traumatisierungen
g) Angebote schaffen bzw. Erweiterung der Angebote von Erste Hilfe Kursen für AsylwerberInnen
h) Förderung und Ausbau von Ausbildungsmöglichkeiten für Pflegepersonal mit Migrationshintergrund und 
 muttersprachlichem Pflegepersonal (z. B. MAIZ MiQual)
i) Förderung mehrsprachiger Personen, die eine therapeutische Ausbildung machen mit dem Ziel des Angebots 

mehrsprachiger/muttersprachlicher Psychotherapie bzw. psychosozialer Beratung 
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2. Deutsch lernen ohne Verzögerung

„Durch‘s Reden kommen die Leit zam“ – sich zu verstehen und miteinander reden zu können ist ein Grundbe-
dürfnis von uns Menschen. Und natürlich bedeutet die Sprache eines neuen Heimatlandes zu beherrschen ungleich 
besser teilhaben zu können an der Gesellschaft, dem Arbeitsmarkt und der neuen Um- und Mitwelt. Deshalb 
bekennen wir uns zur möglichst früh einsetzenden sprachlichen Unterstützung zum Erlernen der deutschen 
Sprache. Bei allen AsylwerberInnen aus Herkunftsländern, aus denen im jeweilige Vorjahr letztinstanzlich mehr als 
50 Prozent positive Bescheide (inkl. Subsidiärer Schutz) erteilt wurden, erhalten sofort ein Angebot von Deutsch-
kursen auf A1-Niveau, alle anderen spätestens nach sechs Monaten. Anschließend werden die Deutschkenntnisse 
durch Kursangebote des Landes weiter verbessert. Denn die Zeit des Asylverfahrens ungenutzt verstreichen zu 
lassen, bedeutet wertvolle Zeit nicht für Integration zu nützen.

Ziel 1:
flächendeckendes, bedarfsorientiertes und flexibles, niedrigschwelliges Angebot 
an Deutschkursen bereits im Status Asylverfahren. Bis zum Asylbescheid soll ein
Basiswissen deutscher Sprache vorhanden sein.

Maßnahmen:

a) Deutsch von Anfang an – flächendeckendes Angebot an Deutschkursen für AsylwerberInnen – von Beginn 
 an für alle AsylwerberInnen aus Herkunftsländern mit mehrheitlichen Positivbescheiden, für alle anderen 
 spätestens nach sechs Monaten
b) Alphabetisierungsinitiative für betroffene Zielgruppen in Kooperation mit Bildungsinstitutionen
c) Das Zusammenspiel ehrenamtlicher Deutschkurse – institutionelle Anbieter muss gewährleistet bleiben
d) Förderung ehrenamtlicher Deutschkurse durch Bereitstellen von Materialen, Förderung der Prüfungsgebühren etc.
e) Unterstützung der ehrenamtlichen Angebote zum Deutsch lernen, etwa durch Workshops und Übernahme 
 der Prüfungsgebühren sowie Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Bereitstellung von 
 Lern unterlagen
f) „Begegnungscafés“ als niederschwelliges Angebot für integratives Deutschlernen
g) Lern- und Begegnungscafés mit pädagogischem Konzept ausbauen
h) Deutsch erfahrbar machen – regionales erreichbares dezentrales Kursangebot schaffen (damit auch die Anreise 

leistbar ist)
i) Öffnung des Bildungsstandorts Schule, auch für Eltern durch Elternarbeit wie es beispielsweise durch das 
 Rucksackprojekt (IIP) umgesetzt wird
j) Anschlussfähigkeit der Deutschkurs-Programme
k) Erreichbarkeit von Lehrstellen, Ausbildungen, Deutschkursen durch leistbare Fahrtkosten
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Ziel 2:
Sprachausbildung von Kindheit an

Maßnahmen:

a) vollständige Integration aller kindergartenpflichtigen Kinder in Kindergärten und schulpflichtigen Kinder 
 in Pflichtschulen (siehe Bildung)
b) Frühkindliche sprachliche Förderung (u. a. auch im Rahmen von Eltern- und Familienarbeit)

Ziel 3:
Inklusion bei der Sprachausbildung (speziell auch für Frauen und in der Vergangenheit
nicht/zu wenig angesprochene MigrantInnen-Gruppen)

Maßnahmen:

a) gezielte Sprachförderung von Frauen
• Alphabetisierungs- und Deutschkurse für Frauen, die bei Alltagskompetenz und praktischen Fähigkeiten 
 der Frauen ansetzen (Ressourcenstärkung/Abbau mentaler Barrieren)
• Mutter-Kind-Deutschkurse
• Möglichkeiten von Kinderbetreuungsplätzen schaffen bzw. ausbauen für Kinder von Asylwerberinnen bzw. 

generell Migrantinnen, die Deutsch- bzw. Weiterbildungskurse besuchen
• Weiterführung und Ausbau von Deutschkursen in Abstimmung und Zusammenarbeit mit 

MigrantInnenSelbst Organisationen
b) Ausbau niederschwelliger Zugänge zu Deutschkursen
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3. Bildung, Ausbildung, Qualifizierung 
als Schlüssel zur Integration

Ziel 1:
vollständige Integration in Kindergärten und Pflichtschule

Maßnahmen:

a) Sprachförderung während und nach dem Unterricht durch Sprachstartgruppen, Sprachfördergruppen, temporärer 
Aufnahme in offene Sprachklassen bzw. integrativ je nach Erfordernissen des Standortes mit dem Fokus auf 
integrative Führung – Anpassung Umsetzung der Deutschförderklassen

b) Beschleunigung der Anträge auf SchülerInnenfreifahrt durch Direktabwicklung via OÖVV
c) Gewährung von SchülerInnenfreifahrt für alle in Ausbildung befindlichen AsylwerberInnen und Asylberechtigten 

sowie subsidiär Schutzberechtigten
d) Ausbau von Kindergärten mit interkulturellem Kontext
e) ausreichend Kinderbetreuungsplätze für AsylwerberInnen und Asylberechtigte, die einen Deutschkurs besuchen 

bzw. sich in (Weiter-)Bildungsmaßnahmen befinden
f) Elternbildungsmaßnahmen sowie Aufklärung über außerschulische Unterstützungsmöglichkeiten ihrer Kinder
g) Ausbau und Erweiterung von Schulungen zur interkulturellen und interreligiösen Kompetenz sowie zu den 

Themen Asyl-Flucht-Trauma für PädagogInnen (Materialien, räumliche Maßnahmen, die kultursensibel gestaltet 
sind)

h) Einbinden der MSO (MigrantInnenselbstorganisationen) in die Schulungen zur interkulturellen und interreligiösen 
Kompetenz

i) Ausbau muttersprachlicher BegleitlehrerInnen in den Klassen
j) Schaffung bzw. Erweiterung der Hausaufgabenlernbegleitung für AsylwerberInnen nach den institutionalisierten 

Schul- bzw. Bildungsmaßnahmen
k) Öffnung der allgemeinen Erwachsenenbildung für interkulturelle und interreligiöse Bildung und Integration. 

In diversen Erwachsenenbildungseinrichtungen des Landes OÖ und der christlichen Kirchen wird Begegnung 
geschaffen und Integration zusätzlich zur Berufsausbildung ermöglicht

l) Förderung und Ausbau von Projekten, bei denen Stärkung der Sozialkompetenz und Sensibilisieren hinsichtlich 
gewaltfreien Umgangs bereits im Pflichtschulalter im Vordergrund sind und Gewaltpräventivmaßnahmen sind

m) Zusammenarbeit und Austausch mit LSR bzw. der Bildungsdirektion und ExpertInnen im Bildungsbereich

Ziel 2:
Den Besuch weiterführender Bildungseinrichtungen fördern

Maßnahmen:

a) Frühzeitige Erfassung von bestehenden Qualifikationen im Zuge des Erstinterviews
b) Kompetenzchecks direkt in den Grundversorgungsquartieren zur Erhebung des Qualifizierungspotentials, 
 solange dies noch nicht direkt im Asylverfahren umgesetzt wird
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c) Flächendeckendes Angebot zum Nachholen einer Basisbildung
d) Flächendeckendes Angebot zum Nachholen des Pflichtschulabschlusses
e) Ausbau von Lehrgängen zur Vorbereitung auf den Pflichtschulabschluss sowie Lehrgängen bzw. Lehrstufen zur 

Vorbereitung auf den Einstieg in eine höhere Schule bzw. in das duale System in Absprache mit dem BMBWF 
(Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung) sowie mit dem LSR

f) Ausbau der Studienplätze für AsylwerberInnen und Asylberechtigte durch Projekte wie MORE (JKU, Kunst-
universität) bzw. study4refugees (Pädagogische Hochschule der Diözese Linz)

g) Zugang zu Förderungen/Stipendien unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung von österreichischen 
StudentInnen bzw. StudentInnen aus Drittstaaten

h) Aufnahme bestimmter Länder in die Liste der (Entwicklungs-)Länder, die von den Studiengebühren an 
 österreichischen Universitäten befreit sind
h) Ausbau von Angeboten der Berufsorientierung für AsylwerberInnen, Asylberechtigte und MigrantInnen zur 

Förderung der Arbeitsmarktintegration
i) Ausbau von Qualifizierungsmaßnahmen, die in Mangelberufen gefragt sind entsprechend der Rechtslage
j) Regionales Angebot für den erwachsenengerechten Pflichtschulabschluss (Pflichtschulabschluss am zweiten 

Bildungsweg)
k) Gewährung von SchülerInnenfreifahrt, Lehrlingstickets, StudentInnentickets und Jugendnetztickets für alle 
 in Ausbildung befindlichen AsylwerberInnen und Asylberechtigte zu anerkannten Ausbildungsstätten 
 (Schule, Lehre, Uni, Ausbildung, ... )
l) Anerkennung einer Ausbildung mit entsprechendem Erfolg als Nachweis der Bemühungspflicht unter dem 

Gesichtspunkt der Gleichbehandlung all jener mit Anspruch auf BMS und bürokratische Erleichterungen 
 bei der Nostrifikation
m) Deutschkurse mit Fachsprachen in den Berufsschulen für Personen mit Deutsch als Zweitsprache/Fremdsprache 

bei Bedarf
n) Ausbau von Zertifizierungslehrgängen für Personen mit im Herkunftsland abgeschlossener Ausbildung 
 (bspw. PädagogInnen)
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4. Bereich Wohnen

Ziel 1:
Schaffung eines gleichberechtigten Zugangs zu und der Sicherung von geeignetem
Wohnraum u. a. nach dem Vorliegen des Asylbescheids 

Maßnahmen:

a) Erstellung einer Prognoseberechnung für den Wohnungsbedarf für Asylberechtigte
b) Nützen des ausfinanzierten Leerstandes von Gemeinnützigen Wohnbauträgern auch für Asylberechtigte
c) Schaffung eines Kreditfonds für Kautionen
d) Sonderwohnbauprogramm des Bundes
e) Flächendeckender Ausbau von Modellen wie der Vöcklabrucker Wohnungsagentur „Vöckla Ager“, mit denen 

gezielt der Leerstand im privaten Bereich für Menschen mit speziellem Bedarf genützt wird (Leader-Projekt)
f) Forcierung und Ausbau der Einzugsbegleitung zur Konfliktprävention der Wohnplattform sowie des Projektes 

„Wohnen im Dialog“: Unterstützung von Asylberechtigten – bei Bedarf –, sobald sie in eine Privatwohnung 
verziehen. Es sollen Themen wie ordnungsgemäßes Lüften zur Schimmelprävention, Mülltrennung, 

 Lärmbelästigung, etc. begleitet/unterstützt werden
g) Ausbau und Erweiterung regionaler Spendenmöbellager, bzw. von ReVital-Shops und Informationen über dieses 

Angebot und Strukturen für Flüchtlingen
h) Beibehaltung der dezentralen Unterbringung in Asylverfahren aus Sicht des OÖ Integrationsressorts
i) Gleichberechtigter Zugang zu gefördertem Wohnraum

Ziel 2:
Gewährleistung einer durchgehenden materiellen Grund- und Wohnversorgung von
in Österreich aufhältigen Menschen

Maßnahmen:

a) Die Gewährleistung einer durchgehenden materiellen Grund- und Wohnversorgung in Österreich aufhältiger 
Personen ist nicht nur grund- und menschenrechtlich gefordert, ihr kommt auch eine hohe kiminalpräventive 
Bedeutung zu.

b) OÖ Umsetzung der Ergebnisse der SOKO Brunnenmarkt durch Vernetzungsarbeit (VertreterInnen der Exekutive, 
StA, Gericht, NGOs, Streetworker, uvm.)
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5. Bereich Arbeitsmarkt – Arbeitsplätze, 
Standortentwicklung und Wirtschaft

Ziel 1:
Ermöglichen einer möglichst raschen und nachhaltigen Integration am Arbeitsmarkt

Maßnahmen:

a) Möglichst umfassende Umsetzung des verpflichtenden Integrationsjahres durch die zuständigen Einrichtungen 
des Bundes –- Verhandlungen mit der Bundesregierung über die Ausweitung der Zielgruppe

b) Frühzeitige Erfassung von bestehenden Qualifikationen
c) Ausbau und klare Leitlinien über die Handlungsmöglichkeiten für gemeinnützige Tätigkeiten (Sicherstellung der 

Unfallversicherung bei einem Einsatz)
d) Initiativen zum Schaffen einer Tagesstruktur – Ausbau der gemeinnützigen Tätigkeiten bei Gemeinden, Ländern 

oder Bund, bzw. bei den Betreuungseinrichtungen
e) Ausbau von Berufsanerkennungsnetzwerken in OÖ. Ermöglichen von Schnuppertagen, Arbeitstrainings und 

Praktika, MentorInnen-Programm am Weg zur Lehrstelle
f) Lehre unter 25 Jahren: Ziel des Integrationsressorts ist der Zugang zu Lehrstellen in Mangelberufen und die 

Umsetzung des deutschen 3plus2-Modells zur Vermeidung von Abschiebungen während der Ausbildung 
 (oder andere politische Lösungsoptionen)
g) Programm zur Förderung von Lehrstellen in Mangelberufen bei Unternehmen, Asylberechtigten und – 
 entsprechend der Rechtslage – AsylwerberInnen – Schwerpunkt ist dabei der Ausbau von Lehrstellen
h) Ausbau und Bewerbung von Volontariaten für AsylwerberInnen und Asylberechtigte
i) Ausbau des Kontingents für Saisonarbeit in gezielten Regionen (bspw.: Saisonarbeit im Tourismussektor in der 

Region Salzkammergut)
j) Ehrenamtliche Tätigkeiten für AsylwerberInnen bewerben und Teilhabe fördern und ausbauen
k) Förderung von selbständiger Tätigkeit (Mikro- bzw. Startkredite)

Ziel 2:
Ermöglichen einer möglichst raschen und nachhaltigen Integration am Arbeitsmarkt
bei positivem Asylbescheid bzw. Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten

Maßnahmen:

a) Lehrlingsoffensive inkl. „Elternarbeit“ (bspw. durch Finanzierung und Angebot von DolmeschterInnen, 
 die bei Bedarf in der Elternarbeit herangezogen werden können)
b) Freiwilliges Integrationsjahr: Zugangsvoraussetzungen forcieren
c) Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen – raschere Nostrifizierungen: Leitlinie/Aufklärungs-

kampagnen bzw. Aufrechterhaltung der Unterstützung im Dschungel des Nostrifizierungsprozesses
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d) Begleitung bei der Nostrifizierung (sodass z. B. syrische ÄrztInnen bzw. andere Drittstaatsangehörige nicht 
 aus finanziellen Gründen eine Dequalifizierung erleiden bzw. durch Anerkennungsverfahren in Wien keine 
 Abwanderung aus OÖ stattfindet
e) Ausbau fachspezifischer Deutschkurse auch im Asylverfahren sowie nach dem positiven Asylbescheid
f) Einheitlich raschere Ermöglichung von facheinschlägigen Hilfsdiensten im Nostrifizierungsverfahren 
 (bspw. Arzt/Ärztin als KrankenhelferIn)
g) Anerkennung einer Ausbildung mit entsprechendem Erfolg als Nachweis der Bemühungspflicht
h) Dokumentation der Bemühungspflichten und Kursmaßnahmen (Eintrag der jeweiligen Schritte von BMS, AMS, 

IdA und anderen Kursmaßnahmen) um Doppelgleisigkeit zu vermeiden
i) AMS-Qualifizierungsoffensive aufbauend auf Kompetenzprüfungen
j) Aufbau von Mentoring-Programmen – v.a. in den Bezirken/Regionen
k) Ressourcen/Kompetenzen bzw. Ausweitung Auftrag des AMS während des Asylverfahrens
l) Clearing einschließlich muttersprachlicher Beratung in Bezug auf Arbeitsmarktintegration in den Regionen 
 sowie Beratung/Unterstützung mit einem Fokus auf Frauen mit Migrations- bzw. Fluchtgeschichte
m) Einstiegsunterstützung in den Arbeitsmarkt
n) Bezirksvernetzungstreffen der Integrationsstelle OÖ zwischen Wirtschaft, AMS, Bildungsbereich, BHs, ReKIs, 

Gemeinden
o) Moderation von Arbeitsgruppen wie „Asyl-positiv – was nun?“ und anderen Workshop-Angeboten aus dem 

ExpertInnenpool durch ZusammenHelfen, in Kooperation mit den ReKIs
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6. Integration vor Ort – 
in der Gemeinde beginnt’s

Der Hauptort der Integration ist die Gemeinde. Kommunale Integrationsarbeit ist deshalb von Bedeutung, weil 
erfolgreiche Integration vor Ort der Schlüssel zu einer funktionierenden Gesellschaft und einem gelingenden 
Zusammenleben ist. Nirgendwo sonst wird Integration spürbarer als im täglichen Miteinander der Menschen 
vor Ort. Hierbei richtet sich Integration nicht nur an die aktuelle Fluchtbewegung, sondern an alle Menschen 
mit Migrationshintergrund sowie die Aufnahmegesellschaft. Damit sind praktisch alle Gemeinden von Integrations-
arbeit betroffen.

Neben der Landes-Steuerungsgruppe und der Bezirks-Steuerungsgruppe gibt es auch auf der Gemeindeebene eine 
politische Mitverantwortung, Zuständigkeit und damit eine klar definierte Rolle. Um eine einheitliche Information, 
Kommunikation und Weiterbildung und Beratung sicherzustellen, werden nach Gesprächen mit dem Gemeinde -
bund und den BürgermeisterInnen-Konferenzen Zuständigkeit, Informationskanäle, Beratungsschienen und 
eine Förderschiene der Integrationsarbeit der Gemeinden durch das Land festgeschrieben. Neben Empfehlungen 
von Handlungsmaßnahmen und Aktivitäten, die je nach Gemeinde unterschiedlich sein können, gibt es dement-
sprechend spezifische unterstützende Angebote durch das Land Oberösterreich, in unterschiedlicher Ausprägung 
durch Begleitung durch die ReKIs.

Ziel 1:
Das Integrationsressort setzt auf eine enge Zusammenarbeit mit und eine starke
Unterstützung der Gemeinden

Maßnahmen

a) gezielte Gemeindeförderung durch das OÖ Integrationsressort, eigenes Förderpaket für die kommunale 
 Integrationsarbeit
b) Jährliche OÖ-Integrationskonferenz
c) Jährliche Gemeindeintegrationskonferenz – auf Landesebene durchgeführt von der Ist OÖ für BürgermeisterIn-

nen, den Integrationsausschuss und VerwaltungsmitarbeiterInnen
d) OÖ-Landesweite Zusammenhelfen-Konferenzen zur Stärkung des Ehrenamtes im Flüchtlingswesen
e) Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich tätigen Personen im Flüchtlingsbereich (bspw. Workshop-
 Angebote durch den ExpertInnenpool der Integrationsstelle zu aktuellen Themen – bereits in Umsetzung –,
 Schulungen zur interkulturellen Kompetenz, etc.)
f) regionale Angebote zur Vernetzung von in der Flüchtlings- und Integrationshilfe tätigen Ehrenamtlichen
g) Regionale Informationsveranstaltungen von Zusammenhelfen in OÖ, wie die Regionalkonferenzen, 
 als bezirksübergreifende Vernetzung und umfassende Informationsveranstaltung für die Zivilgesellschaft 
h) Informationen über Herkunftsländer und aktuelle Ereignisse in den Herkunftsländern und in Österreich vor Ort 

in den Gemeinden zur Verfügung stellen auf die Initiativen sowie Behörden zugreifen können
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i) Schulungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu Gleichbehandlungsfragen für Personal im öffentlichen Dienst. 
Aufgrund gesellschaftlicher Diversität besteht vermehrt Bedarf an Information im öffentlichen Dienst betreffend 
Diskriminierungen und Gleichbehandlung. Durch gezielte Information und Aufklärungsarbeit zu diesem Thema 
sowie durch gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Stellen und NGOs kann Bewusstsein geschaffen und 

 so Diskriminierung verhindert werden.
j) Stärkung und Ausbau der Vielfalt des Personales in der Verwaltung
k) Unterstützung durch die Bezirkshauptleute, die regionale Integrations-Steuerungsgruppe der Bezirke und die 

Regionalen Kompetenzzentren für Integration (RekIs), die in allen Bezirken zur fachlichen, strategischen und 
koordinierenden Unterstützung der Integrationsarbeit der Gemeinden eingerichtet werden

l) Bezirksvernetzungstreffen der Integrationsstelle OÖ zwischen Wirtschaft, AMS, Fachstellen im Bildungsbereich, 
BHs, Gemeinden und privaten HelferInnen

m) Bezirkshauptleute, Bezirkssteuerungsgruppen und ReKIs steuern gemeinsam die Umsetzung des Integrations-
masterplans in den Gemeinden

n) Die von den Bezirkshauptleuten regelmäßig einberufenen BürgermeisterInnen-Konferenzen können und sollen 
als Plattform zur Behandlung der Thematik der Integration und Vielfalt in unserer Gesellschaft dienen sowie 

 zur Thematisierung „Gemeinden im Integrationsbereich – Rolle, Handlungsfeld, Angebote“
o) Zusätzliche Instrumente zur Unterstützung der Gemeinden sind u. a.:

• differenziertes Angebot an Unterstützung bezogen auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinde oder Region
• die Begleitung von strategischen Prozessen durch die ReKIs oder die Integrationsstelle des Landes OÖ
• Bereitstellung von Wissen und Fachexpertise
• Koordinierung von Begleitmaßnahmen
• breites Angebot von ExpertInnen-Workshops und Rufseminaren (für die FunktionsträgerInnen in den 
 Gemeinden, freiwilligen HelferInnen, Vereine, Initiativen ... )
• Angebot des Rahmenprodukts „Die BrückenbauerInnen“
• Lehrgang Ikomp vorort zur Begleitung und Gestaltung von regionalen und kommunalen Integrations-

prozessen
• Individuelle Prozessbegleitung für Gemeinden zur Entwicklung von nachhaltigen Strukturen, Maßnahmen 

und Angeboten
• Weiterbildungsangebote für FunktionsträgerInnen in den Gemeinden

p) Start eines Förderprogramms für kommunale Integration
q) Verstärkte Integrationsarbeit für alle Personengruppen mit Migrationshintergrund über die aktuelle 
 Fluchtbewegung hinaus
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III.
Die Umsetzung

Einleitung

Dank seiner geografischen und wirtschaftlichen Lage ist und bleibt Oberösterreich 
ein Anziehungspunkt für viele unterschiedliche Menschen - diese Vielfalt bringt 
Chancen und Herausforderungen mit sich. Viele Menschen bedeutet auch eine große
gesellschaftliche Vielfalt, die sich aufgrund unterschiedlichster Faktoren ergibt, wie 
beispielsweise Alter, Geschlecht, Herkunft, sozialer und beruflicher Hintergrund. 
Neben den Herausforderungen, die das Zusammenleben in der Vielfalt mit sich 
bringt, bietet sich nun auch die Möglichkeit, Integration gemeinsam zu gestalten. 
Auf kommunaler und regionaler Ebene kann nun prozessorientierte und nachhaltige 
Integrationsarbeit geleistet werden. Die strategischen Leitlinien basieren auf einer 
systemischen und ganzheitlichen Herangehensweise, bei der die jeweilige Gemeinde 
im Fokus ist. Mit einem sachlichen, sensiblen und offenen Zugang wird eine neutrale 
und verständnisvolle Haltung eingenommen und ermöglicht so eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Integration.

Struktur der Integrationsarbeit auf kommunaler Ebene

In den vergangenen drei Jahren stand das Thema „Asyl“ und die Quartierssuche im Vordergrund. In dieser Zeit 
waren auf Bezirks- und Gemeindeebene die Steuergruppen nützliche Gremien zur Bearbeitung relevanter Themen.

In Abbildung 1 wird die Struktur der kommunalen Integrationsarbeit aus Sicht der Bezirke und Gemeinden 
dargestellt. Die Steuerungsgruppen, die sich bisher intensiv mit dem Thema „Asyl“ auseinander gesetzt haben, 
richten den Fokus nun auf die generelle Integrationsarbeit und dazu ist das Einbinden unterschiedlicher Akteure, 
wie beispielsweise AMS oder Wirtschaftskammer, notwendig. Auf Gemeindeebene sind auch die lokalen Träger und 
Vereine, wie beispielsweise Schulen oder Kindergärten in die Steuerungsgruppe integriert, um zielgerichtet und 
anlassbezogen integrationsfördernde Maßnahmen und Handlungen abzuleiten. Die Integrationsstelle des Landes 
OÖ und in Abstimmung mit dieser die Regionalen Kompetenzzentren für Integration und Diversität (ReKIs) sind das 
Bindeglied zwischen den Steuerungsgruppen und der Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene.
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Abbildung 1: Struktur kommunale und regionale Integrationsarbeit, istOÖ 2018
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Abbildung 2: Landessteuerungsgruppe, Leitung Landesrat Rudi Anschober

Aktuelle Mitglieder:
Fachabteilungen des Landes OÖ (GVS, ist OÖ), AMS, LSR, 
Magistrate (Wels, Linz, Steyr), Bereichsleitung ReKIs, 
NGOs, ULF/ZusammenHelfen in OÖ, Exekutive (LPD, LKA), 
Justiz, Politik, ÖIF, BH-Integrationssprecher.

ÖIF Justiz



Abbildung 3: Rollen der kommunalen und regionalen Integrationsarbeit
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Erfüllung öffentlich 
rechtlicher Aufgaben 
gegenüber der 
Gesellschaft 

Entwicklung von 
Strukturen und Ange-
boten für unterschied-
liche Zielgruppen.

•  Kommunikations- & 
    Koordinations-
    drehscheibe
•  Trägerin einer 
    Gesamtstrategie
•  Auftraggeberin für 
    Maßnahmen 
•  Impulsgeberin
•  Arbeitgeberin
•  Förderstelle

Förderung der 
gleichberechtigten 
Teilhabe am Bil-
dungs-, Sozial- 
und Gesundheits-
system sowie am 
Arbeitsmarkt aller 
OberösterreicherInnen.

Entwicklung von 
Strukturen und 
Angeboten, die auf 
die unterschiedlichen 
Zielgruppen eingehen.

Entwicklung und Anbieten 
von integrationsfördernden 
Maßnahmen.

Fachliche und häufig mehr-
sprachige Beratung und Unter-
stützung von Zugewanderten.

SprecherInnen- und 
VermittlerInnenrollen.

•  Aufbau/Implementierung
    von nachhaltigen Arbeits-
    und Vernetzungsstrukturen
    (Region, Bezirk, Gemeinde)
    und zielgerichteten
    Informations- und Wissens-
    plattformen
•  Unterstützung bei der
    Entwicklung von neuen/
    zusätzlichen bzw. bei
    der Weiterentwicklung 
    und Optimierung von 
    bestehenden Angeboten
•  regionale Fachstelle für
    Integration, Migration und
    Diversität
•  laufende bedarfsorientierte
    Beratung und Begleitung
    der Gemeinden

Unterstützen von 
benachteiligten Gruppen.

Wahrnehmen von Interessen 
benachteiligter Gruppen.

Unterstützung und Begleitung 
im Alltag.

Mitwirkung beim Ermöglichen 
sozialer Integration 
(Begegnung).

Mitwirkung bei der 
Umsetzung der Integration 
auf kommunaler Ebene.

Erstanlaufstelle rund um 
das Thema „Gemeinsam für 
geflüchtete Menschen“ für 
Engagierte und Interessierte

Bündelung von Informationen 
rund um den Bereich Flücht-
lingshilfe/Integration 

Erarbeitung diverser Infopake-
te zu aktuellen Themen

Planung und Umsetzung von 
Veranstaltungen

Durchführung von Befragun-
gen und deren Auswertung

Teilnahme an Landes-
steuerungsgruppe

Fachstelle für freiwilliges 
Engagement
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Struktur der kommunalen 
und regionalen Integrationsarbeit

Nicht nur in den städtischen Ballungsräumen ist Zuwanderung zu einer maßgeblichen Größe demographischen 
Wandels und des Bevölkerungswachstums geworden, auch in ländlichen Regionen und Gemeinden findet 
Zuwanderung statt. Daher liegt der Fokus der istOÖ auf der kommunalen und regionalen Integrationsarbeit, 
um die Gemeinden und Regionen in der Integrationsarbeit zu unterstützen.

Wie aus Abbildung 3 ersichtlich, ergeben sich in Oberösterreich folgende Ebenen der regionalen und kommunalen 
Integrationsarbeit:

Die Koordinierung und Steuerung der regionalen und kommunalen Integrationsarbeit insgesamt obliegt der istOÖ 
als Fachstelle. Die istOÖ fördert die strukturelle Verankerung der Integrationsthematik auf allen Ebenen, steuert und 
koordiniert Integrationsprojekte und -initiativen des Landes und unterstützt in Oberösterreich AkteurInnen in der 
Integrationsarbeit, unter anderem auch als Koodinationsstelle der ReKIs.
Als verschiedene Zweige ergibt sich auf der einen Seite die regionale Integrationsarbeit, mit den Vernetzungstreffen 
in den Bezirken. Adressaten der Vernetzungstreffen in den Bezirken können sowohl Regionen, Bezirke als auch 
Gemeinden sein. Auf der anderen Seite erfolgt Prozessbegleitung auf kommunaler Ebene durch die istOÖ bzw. 
durch andere operative Anbieter.

Die Interventionsprozesse bzw. die Prozessbegleitung können einerseits in Form einer Komplementärbegleitung –
also durch unterschiedliche operative Anbieterinnen und Anbieter in unterschiedlichen Rollen und Funktionen – 
stattfinden, andererseits in Form einer Prozessbegleitung durch nur eine operative Anbieterin oder einen operativen 
Anbieter, die oder der Prozess- und Fachexpertise in sich vereint.

Die Regionalen Kompetenzzentren für Integration und Diversität (ReKIs) sollen als Bindeglied zwischen den beiden 
Strängen der regionalen und kommunalen Integrationsarbeit fungieren.

Ziele der regionalen und kommunalen Integrationsarbeit

Ausgehend von dem neuen Integrationsleitbild unter dem Titel „Integration verbindlich gestalten – Zusammenhalt 
stärken“ werden die gemeinsamen Ziele, Grundsätze, zentralen Bereiche sowie Haltungen einer aktivierenden und 
verbindlichen Integrationspolitik berücksichtigt. Integration wird in diesem als Querschnittmaterie und als lang-
fristiger, gesamtgesellschaftlicher Prozess gesehen, der sowohl Zugewanderte als auch die Aufnahmegesellschaft 
miteinbezieht. Integrationspolitik findet in vernetzter und aufeinander abgestimmter Form auf Landes-, Bezirks-, 
Städte- und Gemeindeebene statt. Ableitend von diesem formulierten Grundsatz im neuen Integrationsleitbild 
werden in Bezug auf die kommunale und regionale Integrationsarbeit folgende Ziele formuliert:
• Berücksichtigung regionaler und örtlicher Besonderheiten
• Gemeinden/Regionen/Bezirke erhalten kompetente Informationen/Beratung/Begleitung/Unterstützung in den 

für sie relevanten Bereichen
• Gemeinden/Regionen/Bezirke können Ziele entsprechend ihrer Ausgangssituation realistisch einschätzen und 

die daraus resultierenden Aktivitäten auf struktureller oder operativer Ebene setzen
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• Gemeinden/Regionen/Bezirke können die Lebensqualität und Zufriedenheit ihrer Bürgerinnen und Bürger 
 nachhaltig verbessern
• Sicherstellen des Angebots von bedarfs- und fachgerechter sowie zielgerichteter Leistungen
• Förderung eines inhaltsübergreifenden, vernetzten und koordinierten Arbeitens mit Blick auf die verschiedenen 

Ebenen (Makro-, Meso- und Mikroebene bzw. Politik/ Verwaltung)
• Angebotsorientierte und bedarfsorientierte Förderung von Gemeinden

Das neue Integrationsleitbild kann ab Seite 41 in voller Länge nachgelesen werden.
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Regionale Kompetenzzentren 
für Integration und Diversität (ReKI)

Im Mittelpunkt der regionalen/kommunalen Integrationsarbeit des Landes Oberösterreichs steht eine strategische 
Ausrichtung:
• für eine praxisnahe und umsetzungsorientierte Aufbereitung der Erkenntnisse sowie deren Umsetzung für 
 die unterschiedlichen AkteurInnen auf den unterschiedlichen Ebenen in den Gemeinden/Regionen/Bezirken,
• für die Verbesserung der strukturellen Voraussetzungen zur Erarbeitung einer inhaltsübergreifenden, vernetzten 

und koordinierten Vorgehensweise sowie für die Verankerung auf kommunaler Ebene

Ausgehend von diesen Grundüberlegungen sowie den bisherigen Erfahrungen, dass es Instrumente für eine 
kontinuierliche Bearbeitung/Begleitung der Thematik Integration/Migration/Diversität auf regionaler/kommunaler
Ebene braucht, rücken Überlegungen, die politischen, strukturellen, ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Rahmenbedingungen in ihrem Zusammenwirken und ihren Wechselwirkungen zu berücksichtigen, stärker in den 
Fokus und es gilt diesen Herausforderungen im Rahmen der regionalen/kommunalen Integrationsarbeit noch 
stärker Rechnung zu tragen.

Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, wurden die vormals bestehenden Integrationsbüros von der 
Integrationsstelle OÖ (istOÖ) in einem Entwicklungsprozess von Jänner 2013 bis April 2015 mit den Trägern Caritas 
für Menschen in Not und der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung in Regionale Kompetenzzentren 
für Integration und Diversität (ReKI) umgestaltet. Die ReKIs bestehen flächendeckend in allen Bezirken Oberöster-
reichs, mit Ausnahme der Statutarstädte Linz, Wels und Steyr. Die ReKIs unterstützen Gemeinden und Institutionen 
in allen Vorhaben der Integration und bieten strategische Prozessbegleitung für Gemeinden. Sie begleiten lokale 
AkteurInnen bei der Entwicklung von Vernetzungsstrukturen und sind kompetente AnsprechpartnerInnen zu den 
Themen Integration, Migration und Interkulturalität.

Aufgaben/Tätigkeitsbereiche der ReKIs

• Laufende bedarfsorientierte Beratung und Begleitung der Gemeinden
• Begleitung von Gemeindeprozessen im Themenfeld Integration
• Organisation von Bezirksvernetzungstreffen aller relevanter Akteur/innen auf regionaler Ebene (Bezirk)
• Begleitung von Vernetzungstreffen der freiwillig Engagierten auf regionaler Ebene
• Räume für Best-Practice und Erfahrungsaustausch auf regionaler und lokaler Ebene bieten
• Moderation von Koordinierungs-Workshops von freiwillig Engagierten
• Moderation von Steuerungsgruppen in den Gemeinden
• Moderation von Projektentwicklungs-Workshops (bedarfsorientiert)
• Moderation von Sensibilisierungsveranstaltungen (bedarfsorientiert)
• Moderation und Beratung bei Ideenfindung und Visionssuche in der Gemeinde
• Organisation von ExpertInnenveranstaltungen (aus dem ExpertInnenpool der istOÖ) in Zusammenarbeit 
 mit ZusammenHelfen
• Unterstützung bei der (Weiter-) Entwicklung von Angeboten

Die istOÖ agiert in ihrer Rolle der Koordinierung und Steuerung regionaler und kommunaler Integrationsarbeit als 
Auftraggeberin sowie ExpertInnenstelle zum Thema Migration, Integration und Diversität. Die Zusammenarbeit mit 
den Organisationen basiert auf einer jährlich festzulegenden Zielvereinbarung. Die Durchführung nachhaltiger 
Interventionsprozesse und Schaffung der dafür notwendigen Strukturen liegt im Verantwortungsbereich der ReKIs.
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Best-Practice-Steuerungsgruppe
auf Gemeindeebene

Eine Steuerungsgruppe entstand oft rund um die Eröffnung eines Asylquartiers, eine graduelle Ausweitung auf 
die Integrationsarbeit über die Asylthematik hinaus hat sich in unterschiedlichem Grad in den Steuerungsgruppen 
entwickelt. In der Steuerungsgruppe sind meist folgende Personen und VertreterInnen:
• BürgermeisterIn
• VertreterInnen der politischen Fraktionen in der Gemeinde
• Gemeindeverwaltung
• betreuende NGO
• QuartiergeberIn des privat geführt organisierten Quartiers
• mobile soziale Betreuung
• VertreterInnen der Arbeitsgruppen (freiwillig Engagierte)

Die Arbeitsgruppen können sich bspw. in folgende Bereiche gliedern, je nach regionalem Bedarf:
• Bildung (Spracherwerb, Ausbildung, Schulbesuch, Kinderbetreuung, ...)
• Mobilität (Fahrtendienste, Entwicklung neuer Mobilitätsmöglichkeiten für die Bevölkerung, ... )
• Beschäftigung (Tagesbeschäftigung bzw. Arbeitsmarktintegration verschiedener Personengruppen)
• Begegnung
• Öffentlichkeitsarbeit (Sensibilisierung auch auf Verwaltungsebene)
• Wohnen
• Gesundheit
• Freiwilligenengagement

Runder Tisch Politik

Zur Information und Diskussion lädt das Integrationsressort unter Beiziehung der Fachabteilungen 
VertreterInnen der Landtagsparteien zum Gespräch.
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IV.
Integrationsarbeit für
und mit schon länger hier 
lebenden Menschen

Oberösterreich ist geprägt von unterschiedlichen Migrationsbewegungen der letzten 
Jahrzehnte. Durch Fluchtbewegungen aus den Nachbarsländern bis hin zur Arbeits-
migration der 1960er und 1970er Jahre und der aktuellen Fluchtbewegung der letz-
ten Jahre entstand in Oberösterreich eine Vielfalt in der Gesellschaft, die sich durch 
Menschen unterschiedlicher Herkunft und sozio-kultureller, religiöser Zugehörigkeit 
zusammensetzt. In Oberösterreich lebten im Jahr 2017 etwa 247.340 Menschen mit 
Migrationshintergrund. Das entspricht 16,9 % der oberösterreichischen Gesamtbe-
völkerung 1. Migrationshintergrund bedeutet 2, dass Menschen, die in Oberösterreich 
leben, entweder eine ausländische Staatsbürgerschaft besitzen; nach und nach 
eingebürgert wurden, d. h. die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben; in 
Österreich geboren wurden, aber – aufgrund der ausländischen Staatsangehörigkeit 
der Eltern – keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, oder die österreichische 
Staatsbürgerschaft besitzen, wobei der Geburtsort der Eltern im Ausland liegt.

1 Quelle: ZMR-Populationsregister von Statistik Austria; Land OÖ, Abteilung Statistik, 01.01.2017
2 Vgl. „Recommendations for the 2010 censuses of population and housing“, Seite 90, der United Nations Economic Commisson 
for Europe (UNECE; siehe http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recommendations_
English.pdf).
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Abbildung 1:
Bevölkerung ausländischer Herkunft in den oö. Bezirken per 1.1.2017 3

3 Quelle: ZMR-Populationsregister von Statistik Austria; Land OÖ, Abteilung Statistik, 01.01.2017

Gemeinden
Bevölkerung 
gesamt

Gebürtige
Österreicher

Bevölkerung 
ausländischer 
Herkunft 
insgesamt Anteil in %

Linz (Stadt) 203.012 140.816 62.196 30,6

Steyr (Stadt) 38.324 28.675 9.649 25,2

Wels (Stadt) 60.739 39.780 20.959 34,5

Bezirk Braunau 102.226 83.418 18.808 18,4

Bezirk Eferding 32.677 29.080 3.597 11,0

Bezirk Freistadt 66.018 62.701 3.677 5,6

Bezirk Gmunden 101.103 87.153 13.604 13,5

Bezirk Grieskirchen 64.462 57.874 6.582 10,2

Bezirk Kirchdorf 56.540 49.406 7.169 12,7

Bezirk Linz-Land 146.920 115.060 31.834 21,7

Bezirk Perg 67.802 60.716 7.075 10,4

Bezirk Ried 60.323 52.496 7.823 13,0

Bezirk Rohrbach 57.136 52.758 4.383 7,7

Bezirk Schärding 57.181 49.261 7.970 13,9

Bezirk Steyr-Land 60.114 54.861 5.259 8,7

Bezirk Urfahr-U. 84.377 78.248 6.185 7,3

Bezirk Vöcklabruck 134.961 114.583 20.267 15,0

Bezirk Wels-Land 71.130 60.948 10.303 14,5

Oberösterreich 1.465.045 1.217.834 247.340 16,9
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Abbildung 2:
OÖ Bevölkerung ausländischer Herkunft 2017.

Quelle: Land OÖ. Abteilung Statistik

Abbildung 3:
Bevölkerung ausländischer Herkunft per 1. Jänner seit 2002, 1. Jänner 2017

Quelle: Land OÖ. Abteilung Statistik
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Abbildung 4:
Einwohnerentwicklung nach ausländischer Herkunft 1. Jänner 2002 bis 
1. Jänner 2017

Quelle: Land OÖ. Abteilung Statistik

Abbildungen 1 bis 4 stellen die aktuellen Zahlen von Menschen mit Migrationshintergrund in Oberösterreich auf 
Bezirksebene sowie die Entwicklungen nach Herkunftsland bzw. inländischer/ausländischer Herkunft dar.

Ziel 1:
Integrationsarbeit wächst zusammen – von der Fluchtbewegung zu schon länger
hier lebenden Gruppen

Mit der Fluchtbewegung der letzten Jahre wurde auch die bis dahin gesetzte Integrationsarbeit in Bewegung 
gesetzt und weiterentwickelt. Durch die Grundsätze Integration ab dem 1 Tag und dezentrale Integration in den 
Regionen wurden sowohl klare Strukturen, eine koordinierte Zusammenarbeit der integrationsrelevanten AkteurIn-
nen, Institutionen und Organisationen etabliert als auch die Zivilgesellschaft gestärkt. Ziel des Integrationsressorts 
ist es, die entstandenen Strukturen (Steuerungsgruppen, ReKIs, Zusammenhelfen, etc.) sowie die Weiterentwicklung 
und Professionalisierung der Integrationsarbeit zu nutzen und Versäumnisse in der Integrationsarbeit für länger hier 
lebende Gruppen aufzuholen.

Maßnahmen:

a) Fortführung von regelmäßigen Steuerungsgruppen auf Landes-, Bezirks- und Gemeindeebene mit bedarfs-
orientierten Asyl- und Integrationsagenden

b) Information, Sensibilisierung und Fortbildungsangebote für Behörden/Verwaltung in Bezug auf Migration, 
 Integration, Diversität und interkulturelle Kompetenz
c) Starke Einbindung von Gemeinden in die Integrationsarbeit
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d) Begegnungsräume ermöglichen und fördern für ein gegenseitiges Kennenlernen und Miteinander in 
 verschiedenen Formaten, wie bspw. dem „Jahr der Vielfalt“, Nachbarschaftsprojekten, Tag der offenen Tür 
 von Vereinen, Institutionen, Schulen, etc.
e) Förderung der Partizipation von Menschen mit Migrationshintergrund in allen gesellschaftlichen Bereichen
f) Förderung von Deutschkursen und Sprachlernangeboten für MigrantInnen mit gezielter Sprachförderung für 

Frauen
g) Arbeitsmarktbezogene Projekte und (Weiter-)Bildungsmaßnahmen sowie Mentoring-Programme für 
 MigrantInnen
h) Ausbau bestehender Projekte im Bereich Wohnen wie bspw. Einzugsbegleitung und Projekte zur Konflikt-

prävention in Wohnsiedlungen
i) Einbindung der Zivilgesellschaft und ehrenamtlich Tätigen in die Integrationsarbeit
j) Unterstützung und Kooperation mit MSOs sowie mit MultiplikatorInnen aus den Communitys, die auch als 

„role models“ fungieren (siehe Ziel 3)
k) Integrationsoffensive II für bereits länger hier lebende MigrantInnen mit dem Ziel der Stärkung, Einbindung und 

Ermöglichung eines offenen/barrierefreien Zugangs zu Regelsystemen (siehe am Beispiel TschetschenInnen)
l) Integrationsfördernde Projekte miteinander verknüpfen

Ziel 2:
Aufholen von Versäumnissen der letzten Jahrzehnte

Im Rahmen der aktuellen Fluchtbewegung und der Übernahme des Integrationsressorts durch Landesrat 
Rudi Anschober im Herbst 2015 wurde die Integrationsarbeit in OÖ Schritt für Schritt auf neue Beine gestellt. 
Wesentliche Grundsätze dabei sind Integration ab Tag 1 und dezentrale Integration in den Regionen, aber auch 
klare Strukturen und eine Stärkung der Zivilgesellschaft wurden etabliert.

Die bisherige Integrationsarbeit bzw. Integrationspolitik hat es bis vor kurzem verabsäumt, flächendeckend 
spezifische Integrationsmaßnahmen und Angebote zu setzen, um Regelsysteme zu öffnen, den neu Zugewander-
ten den gesellschaftlichen Anschluss zu ermöglichen und einen Austausch zwischen Mehrheitsgesellschaft und 
Zuwanderern zu erleichtern. Durch jene fehlenden strukturellen und institutionellen Maßnahmen bzw. Öffnungen 
sowie bedingt durch Faktoren wie Alter, Herkunft und damit verbunden auch der Aufenthaltsstatus, Familienstand, 
Sprachkenntnisse, soziales Netzwerk, Bildung u.v.m. gestaltet sich der gelebte bzw. subjektiv erlebte Integrations-
grad unterschiedlich. Hierzu ist anzumerken, dass MigrantInnen per se keine homogene Gruppe sind und individuelle 
Migrationsgeschichten haben, die auch für ihre Integration maßgeblich sind.

Das Land Oberösterreich will die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte aufholen und startete im Herbst 2017 mit der 
Pilotphase der Integrationsoffensive II. Das Ziel der Integrationsoffensive II für Menschen, die schon länger in Ober-
österreich leben, am Beispiel der TschetschenInnen ist die Sichtbarmachung, Sensibilisierung und Förderung der 
Teilhabechancen durch die Schwerpunktsetzung auf Partizipation und Empowerment sowie Bewusstseinsbildung 
für die oberösterreichische Mehrheitsgesellschaft hinsichtlich der Zielgruppe, um etwaige Vorurteile sowie Vorbehalte 
zu hinterfragen und bewusst zu adressieren.

In einer ersten Phase wurden mit ExpertInnen und VertreterInnen aus der tschetschenischen Community Heraus-
forderungen, Anforderungen, Möglichkeiten sowie Maßnahmen definiert und Themen zur Weiterarbeit heraus-
gearbeitet. Es wurden Frauencafés in Traun und in Linz gestartet sowie „Mama lernt Deutsch“-Kurse spezifisch für 
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die Zielgruppe – wie auch bereits mit anderen Zielgruppen (bspw. türkische Community) praktiziert – angeboten 
und einige Workshops und Gespräche für und mit der tschetschenischen Community organisiert, um eine Vertrauens-
basis und Einbindung in die zu setzenden Maßnahmen aufzubauen.

In einer zweiten Phase im April 2018 erfolgte die Konzeptpräsentation der Integrationsoffensive II, bei welcher 
Maßnahmen in den unterschiedlichen Bereichen Arbeit, Frauen und Männer, Sprache und Bildung, Wohnen, Freizeit 
und Sport, Kinder, Jugendliche und Familien sowie die Mehrheitsgesellschaft adressiert und vorgestellt wurden. 
Ab Herbst 2018 starten Projekte, die zuvor eingemeldet und nach bestimmten Kriterien bewertet wurden (abge-
leitet aus der Gruppe der TschetschenInnen). Dabei ist ein wichtiger Faktor, diese mit den Prozessen in der Gemeinde 
zu verknüpfen.

Maßnahmen:

a) Vermittlung von ReferentInnen an die Zielgruppe, die über Arbeitsmöglichkeiten, Weiterbildungen, etc. 
 informieren mit dem Ziel, Einrichtungen und Angebote der Regelsysteme bekannt zu machen
b) Vertiefungskurs für TschetschenInnen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) mit Übersetzung, bspw. 
 zu den Themen „Arbeit und Beruf“, „Gesundheit“
c) Runder Tisch mit VertreterInnen der Lehrlingsstelle der WKO; Jugendreferat des Landes OÖ (Jobcoaching) 
 zum Thema Lehrlingsmöglichkeiten für MultiplikatorInnen in die Zielgruppe (Ältestenrat und andere)
d) Berufs- und Bildungsberatung angepasst an Bedarfe der unterschiedliche Zielgruppen (migrantische Communitys)
e) Unterstützung bei Nostrifizierungsverfahren, gezielte Unterstützung bei Frauenqualifizierungsmaßnahmen
f) Unterstützung in der Gründung von Frauen- bzw. Jugendsektionen innerhalb von Moschee-Vereinen
g) Intensivierung der Bemühungen um die Zugänge zu Männern aus der Community, dabei ist die Zukunft und 
 das Wohl der Kinder der beste Motivator, um in das Gespräch und in das gemeinsame Arbeiten zu kommen
h) Vermittlungspersonen bzw. MentorInnen in der Community identifizieren bzw. mit bestehenden Vereinen 
 zusammenarbeiten, um Angebote der RegelsystempartnerInnen innerhalb der Community bekannt zu geben
i) Begegnungsmöglichkeiten außerhalb der Community schaffen, zum Beispiel durch Kontaktherstellung 
 und -intensivierung zu ehrenamtlichen Vereinen, wie bspw. Frauen- und Männervereine, Familien-Spiele-

Gruppen, Beratungsstellen, Feuerwehr, Musikverein, Fußballverein, etc.
j) Vertrauensstärkung in Regelsysteme stärken (bspw. Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe klar darstellen)
k) Mehrheitsgesellschaft hinsichtlich Vielfalt und Diversität (bspw. Kopftuch) sensibilisieren und Anlaufstellen 
 für Diskriminierungserfahrungen kommunizieren
l) Sichtbarmachung engagierter TschetschenInnen in diversen gesellschaftlichen Bereichen, bspw. Sport, Kultur, 

Bildung, etc.
m) Workshops zur Integration und Radikalisierungsprävention für junge TschetschenInnen in Oberösterreich
n) Vorbilder innerhalb der Community identifizieren und gemeinsam mit ihnen Angebote für Jugendliche 
 (durch Sport, u. a.) zu entwickeln und Zugang über MultiplikatorInnen erreichen

Ziel 3:
Integrationsarbeit mit und von MigrantInnenselbstorganisationen (MSOs)

Der direkte Kontakt und Austausch mit Zugewanderten ist ein wesentlicher Bestandteil der Integrationsarbeit in 
Österreich. Die MigrantInnenselbstorganisationen (MSOs) sind hinsichtlich Systemintegration und Sozialintegration



37 Masterplan Integration, Stand Oktober 2018

von Zugewanderten wichtige PartnerInnen, da sie auch als MentorInnen und BrückenbauerInnen zwischen der 
Community und der Mehrheitsgesellschaft fungieren. Hierbei ist der aktive Kontakt zu MSOs, die Vernetzung 
untereinander und mit Organisationen der Regelsysteme ausschlaggebend. Basierend auf den unterschiedlichen 
Bedarfen und Entwicklungen der einzelnen Vereine werden die MSOs vom Integrationsressort bei der Professionali-
sierung der Vereinsarbeit mit konkreten Hilfestellungen und bspw. in Form von Workshops und Fachveranstaltungen 
unterstützt. Auch inhaltlich werden Impulse für Projekte und Integrationsarbeit gesetzt, die im Rahmen vom 
„Jahr der Vielfalt“ und dem Schwerpunktthema 2017 und 2018 „Gleichstellung von Mann und Frau“ sowie 
„Kinderrechte“gefördert werden. In diesem Zusammenhang fanden im Jahr 2017 sowie Beginn 2018 mehrere 
Frauentreffen der Vereins obfrauen, Sektretärinnen und Vertreterinnen der Frauensektionen statt und bei dem 
Projekte u. a. zum Thema Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeitswelt und im Bildungssystem vorgestellt 
wurden sowie neue Projektideen ausgetauscht und -kooperationen begonnen wurden. Zurückführend auf die 
Migrationsbewegungen in Oberösterreich gibt es migrantische Organisationen, die unter schiedlich lang bestehen 
und in unterschiedlichem Grad organisiert sind. Die länger bestehenden MSOs bzw. Dachverbände sind VertreterIn-
nen aus der afrikanischen, albanischen, alevitischen, bosnischen, kroatischen, polnischen, serbischen und türkischen 
Community, während erst kürzlich bestehende Vereine sich aus der afghanischen, iranischen, syrischen und 
tschetschenischen Community entwickelt haben.

Ziel der Integrationspolitik des Landes OÖ ist es, die bestehenden Kontakte zu MSOs sowie untereinander zu 
intensivieren, die VertreterInnen als BrückenbauerInnen zwischen der Community und der Mehrheitsgesellschaft 
zu stärken und eine weitere Öffnung der Regelsysteme anzustreben. Eine dieser Möglichkeiten des Austauschs ist 
das „Dialogforum Islam“. Das „Dialogforum Islam“ ist ein Forum, das mehrmals im Jahr mit VertreterInnen der 
Moschee-Gemeinden sowie aller vier Landtagsparteien stattfindet. Es dient als Kommunikationsraum, in welchem 
eine Vertrauensbasis zwischen den TeilnehmerInnen aufgebaut wird, ein Austausch über aktuelle Themen oder 
Problemstellungen stattfindet und auch ExpertInnen als ReferentInnen teilnehmen.

Maßnahmen:

a) Regelmäßiger Austausch und Informationsvermittlung mit VertreterInnen von MSOs in Form von themen-
spezifischen Runden Tischen, dem Dialogforum Islam, u. a.

b) Regelmäßige Treffen mit Vereinsobleuten bzw. VertreterInnen der Frauen- und Jugendsektionen zur Abstimmung 
der Projekte und Schwerpunkte, zum Informations- und Wissensaustausch und mit dem Ziel der verstärkten 
Zusammenarbeit zwischen migrantischen Communitys und dem Land OÖ

c) Fortführung der Schwerpunktsetzung in der Integrationsarbeit und Integrationsprojekten „Gleichstellung von 
Mann und Frau“ und „Kinderrechte“

d) Förderung von Projekten sowie Hilfestellung zum Förderwesen der istOÖ
e) Fortführung und Ausbau von Deutschkursen in Zusammenarbeit mit MSOs
f) Kontaktvermittlung und -herstellung zu Regelsystemen wie bspw. den Integrationsbeauftragten in Gemeinden, 

Frauenbeauftragten des AMS, WKO, Vereinen der Mehrheitsgesellschaft (Fußballverein, Sportverein, Musik-
verein, u. a.) in der Gemeinde

g) Verstärkung der Arbeit mit Jugendorganisationen bzw. Jugendsektionen der MSOs
h) Im Zuge des Schwerpunkts „Kinderrechte“ Elternarbeit durch Weiterbildungen, gewaltfreie Erziehung und 

Kinderstärkung von Anfang an
i) „Buddy-System“, im Zuge dessen länger bestehende MSOs als „Buddys“ für neu gegründete MSOs fungieren, 

ihre Erfahrungen austauschen und neben der Fachstelle istOÖ AnsprechparterInnen für neu Zugewanderte 
werden



38 Masterplan Integration, Stand Oktober 2018

j) Verstärkte Hilfestellungen und Unterstützung für neu gegründete MSOs hinsichtlich Vereinsaufbau, Struktur 
und Integration sowie Zugang zu Regelsystemen bspw. im Zuge der Beratung durch die Caritas Fach- und For-
schungsstelle

Ziel 4:
Religionsgemeinschaften aktiv einbeziehen

Maßnahmen:

a) Religionsbeirat für das „Miteinander“ nützen (Vorsitz: Landeshauptmann, Stellvertretung: Integrations-
 Landesrat)
b) Dialogforum Islam: regelmäßige Gesprächsrunde mit VertreterInnen der Moscheegemeinden - unter Beiziehung 

der VertreterInnen der Landtagsparteien und anderer Religionsgemeinschaften - Informationsaustausch, 
 Problemdefinition und Problemlösung
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V.
Die Stimmung der Offenheit 
für Respekt und Miteinander 
entscheidet

Wir leben in einer von Zuwanderung und Pluralität geprägten Gesellschaft, die 
unser vielfältiges, gemeinsames Miteinander ausmacht. Auch Oberösterreich 
zeichnet sich durch diese Vielfältigkeit aus, die viele Chancen und Möglichkeiten 
mit sich bringt. Um diese Potenziale sichtbar zu machen, steht auch das Jahr 2018 
im OÖ Integrationsressort unter dem Motto „Jahr der Vielfalt“. Im Rahmen des 
„Jahrs der Vielfalt“ werden Gemeinden, Initiativen, Vereine, Bildungseinrichtungen 
und viele mehr dazu aufgerufen, diese Bereicherung sichtbar zu machen und 
Projekte und Veranstaltungen zu organisieren. Wenn neu zugezogene Menschen in 
die Projektplanung einbezogen werden, können tolle Projekte entstehen; sie reichen 
von Theateraufführungen und musikalischen Abenden bis hin zu Kulturfesten und 
längerfristigen Projekten, die generationsübergreifend sind.

Maßnahmen:

a) Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit im Kontext einer polarisierten Gesellschaft zur Sichtbarmachung von „gelungener 
Integration“ und Sensibilisierung der Mehrheitsgesellschaft zum Thema „Flucht, Asyl und Migration“

b) Engagierte Menschen in der Integrationsarbeit unterstützen und fördern (u. a. durch Landespreis für Integration)
c) Vielfalt als positives Wort in der Gesellschaft begreifbar machen und als positiven Wert unserer Gesellschaft 

sehen
d) Interkulturellen Dialog fördern durch regionales und regionsübergreifendes Kennenlernen, Austauschen und 

Kooperation
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Evaluierung der Integrationsarbeit in OÖ:

Einige der Kernerkenntnisse der Evaluierung der Integrationsarbeit in OÖ, die im Jänner 2018 präsentiert wurde, 
waren, dass das Integrationsverständnis konstruktiv und langfristig ausgerichtet ist, sich an der Gestaltbarkeit des 
Zusammenlebens und Chancengleichheit orientiert sowie an gemeinsamen Regeln. Integration wird verstanden als 
eine Querschnittsmaterie, die nur funktionieren kann, wenn alle relevanten StakeholderInnen involviert sind. 

Die Evaluierung zeigt, dass die Flüchtlingszuwanderung als große Herausforderung erlebt wurde; gleichzeitig 
wurden durch eine erstmalige institutionen- und regionalübergreifende Kooperation viele Maßnahmen gesetzt, 
bspw. dezentrale Quartiere, ein hohes Maß an Freiwilligenengagement, Integration von Anfang an auf kommunaler 
Ebene sowie das 3-Ebenen-Modell der Steuerungsgruppen (Land, Bezirk, Gemeinde).

Die Integrationslandschaft in Oberösterreich hat sich in den letzten Jahren wesentlich erweitert und ist heute 
durch viele Institutionen, Initiativen und AkteurInnen geprägt. Es wurden auch zahlreiche Integrationsmaßnahmen 
und -projekte umgesetzt; eine Empfehlung zur Weiterführung dieser wird festgehalten. Laut der Evaluierung haben 
die Entwicklungen seit 2015 auch eine ausgeprägte Skepsis in der Bevölkerung hervorgebracht, sodass die Integra-
tionsarbeit in Oberösterreich insgesamt herausfordernder geworden ist. Als wichtigste Themenfelder für die Zukunft 
wurden genannt:

• Bildung und Sprache (inkl. Erwachsenen- und Berufsbildung)
• Arbeitsmarkt, Qualifizierung und Selbsterhalt
• Gleichstellung, Gender und Werte
• Religion, Säkularisierung und Extremismus
• Wohnen und Zusammenleben

Die 25 Empfehlungen aus der Evaluierung der Integrationsarbeit in OÖ lauten:

Gemeinsame Basis ist gefragt
1. Menschen- und Grundrechte als Basis
2. Integrationsleitbild 2018: Kontinuität und Zukunftsfähigkeit

Institutionellen Rahmen und Akteurinnen stärken
3. Bestehende Strukturen und Steuerungsinstrumente beibehalten 
4. Positiven Einfluss von AkteurInnen stützen 
5. Verstärkung der bewusstseinsbildenden Medienarbeit 

Erweiterte Integrationslandschaft festigen
6. Regelsysteme tragen Hauptverantwortung 
7. Freiwillig Engagierte weiter unterstützen 
8. Kreis von MigrantInnen-Selbst-Organisationen um Nicht-Organisierte erweitern

Kompetenzen fördern und Weiterbildungen anbieten
9. Interkulturelle Kompetenzen und Weiterbildungen vertiefen 
10. Wissensmanagement und Expertise ausbauen 
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Nachhaltigkeit stützen und Kooperationen ausbauen
11. Finanzielle Sicherheit ist gefragt
12. Wirkungsmessung verstärken 
13. Institutionelle Übergänge erleichtern 

Gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern
14. Zusammenhalt in polarisierter Gesellschaft stärken 
15. Gesellschaftlicher, interreligiöser sowie innerislamischer Dialog notwendig 
16. Verständnis für Solidargesellschaften intensivieren 

Alte und neue Zielgruppen inkludieren
17. Mehrheitsgesellschaft verstärkt im Fokus 
18. Integration von Anfang an nicht als Bleibeversprechen 
19. Gesteigertem Integrationsbedarf entgegenkommen 

Konkretes angehen und Chancen nutzen
20. Spracherwerb: früh ansetzen und solide ausbauen 
21. Bildung: integrative Elternarbeit gefragt 
22. Arbeit: nachhaltige Wege eröffnen 
23. Qualifikationen: gecheckt aber nicht anerkannt 
24. Gender: Aufklärung und Vorbilder benötigt 
25. Gleichstellung: Antidiskriminierungsarbeit zugänglicher machen


